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AN DIE REDAKTION

Sackstarke Eselei
Bfcrmonie erleben». Nr. 41 I

Stimmt es tatsächlich, dass L'Illustre

und Schweizer Woche unter

Beteiligung der Flieger-Truppen

einen Wettbewerb zur Bemalung

eines Tiger-Jet der Patrouille Suis-

sReMfyöfter
Die satirische Schweizer Zeitschrift
120, Jahrgang, gegründet 1875
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!ü!^t[onspreise: Nach Tarif 1994/1

se ausgeschrieben haben? Zuerst

dachte ich, die klein

abgebildete Doppelseite sei eine

Fälschung. Aber weit gefehlt:

Diesen (röstigrabenüberbrücken-
den) Wettbewerb gibt's wirklich!
Ein Land, in dem solche Aktionen

möglich sind, braucht einen

angemessenen Spiegel. Nach

jahrzehntelangem Dornröschenschlaf

nimmt der Nebelspalter diese

Funktion (endlich!) wieder wahr.

Dass sich nach dem satirischen

Spalten des Nebels allerlei Niveau-

losigkeit und - wie beim Tiger-

Malwetbewerb - geistiger Tiefflug

offenbart, ist (leider) nicht des

Sackes, sondern des Esels Schuld.

E. Frei, Zürich

Tatbeweis erbracht
[Rfejblatt und Klick, Nr. 41

Von wegen einseitig und immer

nur auf die Bürgerlichen schiessend!

Mit diesem Beitrag haben Sie

den Tatbeweis erbracht, dass der

Nebelspalter auch Schläge nach

Links austeilt. Im Zusammenhang

mit der AHV war das nötig. Für das

Titelblatt und die KLICK-Seiten der

Ausgabe 41 mein Kompliment!

Maja Kunz, Bern

An der Grenze des
Zumutbaren?
-ITtelblatt. Pot-au-feu, Klick Nr. 41 l

Jahrzehntelang war ich Leser Ihrer
Wochenzeitschrift. In der letzten

Zeit kann ich mich jedoch mit dem

Stil Ihrer wohl satirischen Schrift

nicht mehr identifizieren. Wenn

Satiren an die Grenze der Verletzbarkeit

gehen und abstossend wirken

müssen wie beispielsweise das

Titelblatt der Ausgabe 41 (Ich bin

sicher nicht bei der SP

eingeschrieben) wenn der IQ eines

Verfassers z.B. auf den Seiten 4/5 an

der unteren Limite anzusiedeln ist

(oder ist das der neue Stil?) oder

wenn die Seiten 14/15 etwas

Humoristisches bieten sollen, dann

muss ich mich fragen, ob ich diese

mir wie auch meinen Patienten im

Wartezimmer zumuten will.
Ich weiss, Zeiten und Stil müssen

sich verändern, ein Gesetz,

dem auch Ihre Zeitschrift unter¬

liegt. Es kann und soll auch nicht

alles wie zu Bö's Zeiten bleiben.

Auch lässt sich über Sitten und

Geschmack streiten. Mein Stil ist das

jedoch nicht mehr.

Dr. med.dent. Eugen Ettlin,
Frauenfeld

Kompliment und
Qualitätsbeweis
\Nebelsmlter allgemein j

Wenn sich Herr H. Weber, Mitglied

der SVP und Auns, für ausserstande

erklärt, den Nebelspalter zu

abonnieren («Briefe» in Ausgabe 40),
bedeutet das ein Kompliment an die

Adresse der Redaktion und den

schlüssigen Beweis für die Qualität

der Zeitschrift. Was von der Auns,

der Glaubensgemeinschaft für
patriotischen Fundamentalismus,

verdammt und verworfen wird, kann

nur gut sein. Gratulation!

Prof. Dr. Werner Meyer, Basel

Herzliche Gratulation! Es ist gut,

dass es den Nebelspalter gibt. Seid

weiterhin so angriffig!

Lilly Benz, Zürich

fetfüO/wi: Dir Kü/MJffer/wf hierjulhje
jisck^jm jürfas idom schlechthin.
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